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J. Kuypers: Eine versäumte Anzeige 

kann weitreichende Folgen für die Betei-

ligten haben. So wirkt sich die versäum-

te Anzeige auf die Frage aus, wie lange 

das Finanzamt eine Steuer noch nach-

träglich festsetzen kann und ob eventu-

ell eine Steuerhinterziehung vorliegt.

LZ | Rheinland: Welche Fristen gelten 

denn für die Festsetzung von Erbschaft- 

oder Schenkungsteuern?

J. Kuypers: Im Bereich der Erbschafts-

steuer hat das Finanzamt vier Jahre 

Zeit, die Erbschaftssteuer festzusetzen. 

Diese Frist verlängert sich bei leichtfer-

tiger Steuerverkürzung auf fünf Jahre 

und im Fall der Steuerhinterziehung auf 

zehn Jahre. Ist eine Anzeige der Erb-

schaft vorzunehmen, beginnt der Frist-

lauf mit Ablauf des Jahres, in dem die 

Anzeige erstattet wurde, spätestens 

aber nach drei Jahren. Bei einer Schen-

kung gelten jedoch andere Spielregeln. 

Ist eine Anzeige zu erstatten, beginnt 

die Frist, in der das Finanzamt die 

Schenkungsteuer festsetzen darf, erst 

mit dem Tod des Schenkers oder ab 

dem Zeitpunkt, zu dem das Finanzamt 

von der Schenkung Kenntnis erlangt. 

Maßgebend ist, welcher Umstand zu-

erst eintritt. Dadurch können auch noch 

Schenkungssteuerbescheide für Fälle 

erlassen werden, die bereits viele Jahre 

zurückliegen. 

Der Nachweis, dass die Schenkung ord-

nungsgemäß angezeigt wurde, obliegt 

den Beteiligten. In der Praxis empfiehlt 

sich deshalb die Übertragung der An-

zeige per Fax. Das Faxprotokoll kann 

dann als Eingangsnachweis beim Fi-

nanzamt dienen.

LZ | Rheinland: Sie haben zuvor die Ge-

fahr der Steuerhinterziehung angespro-

chen. Welche Konsequenzen drohen in 

einem solchen Fall?

J. Kuypers: Kommt es durch das Unter-

lassen einer Anzeige zur Steuerhinter-

ziehung, handelt es sich nicht um ei-

nen Kavaliersdelikt. Eine Steuerhinter-

ziehung liegt nicht nur dann vor, wenn 

das Finanzamt eine Steuer erst gar er-

hält, sondern schon dann, wenn auf-

grund einer verspäteten Anzeige eine 

Steuer zu spät festgesetzt werden 

kann. Der Gesetzgeber sieht bei Steu-

erhinterziehung eine Verzinsung des 

Steueranspruchs in Höhe von 0,5 % je 

Monat, also 6 % pro Jahr, vor. 

LZ | Rheinland: Was raten Sie einem 

Landwirt, wenn eine Schenkung in der 

Vergangenheit nicht frist- und ordnungs-

gemäß angezeigt wurde?

J. Kuypers: Wie so oft im Steuerrecht, 

gibt es hier nicht die eine pauschal 

richtige Antwort. Ich empfehle in einem 

solchen Fall, Kontakt mit dem Steuerbe-

rater aufzunehmen. Insbesondere 

dann, wenn die Gefahr der Steuerhin-

terziehung im Raum steht, besteht die 

Möglichkeit einer strafbefreienden 

Selbstanzeige. An diese sind jedoch ge-

wisse Hürden gestellt. Hier muss tat-

sächlich jeder Einzelfall individuell be-

trachtet werden. ◀

Erbschaften und Schenkungen müssen dem 

Finanzamt unaufgefordert angezeigt werden.
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